
Stadtverwaltung Rottweil Rottweil, 17. Januar 2022
    -Ma/Ni -        (ergänzt am 25.01.2022)

An die
Damen und Herren Stadträte
78628 Rottweil

Sitzung des GEMEINDERATES

Sehr geehrte Frau Stadträtin,
sehr geehrter Herr Stadtrat,

hiermit lade ich Sie ein zu einer Sitzung des Gemeinderates am

Mittwoch, 26. Januar 2022, 17:00 Uhr,
in der Stadthalle Rottweil

TAGESORDNUNG

17:00 Uhr Einwohnerfragestunde

öffentlich

1. Anfragen, Berichte, Verschiedenes

2. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022
- Vorberatung
(Vorlage ist zugestellt)

196/2021

2.1. 2. Änderungsliste Haushalt 2022
(Vorlage wird am 20.01.2022 nachgereicht)

003/2022/1

2.2. Abgrenzungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2022
(Vorlage wird am 20.01.2022 nachgereicht)

004/2022

2.3. Arbeitsliste Gebäudemanagement Haushalt 2022
(Vorlage ist zugestellt)

008/2022

2.4. Anträge der Fraktionen

2.4.1. Beteiligung der Stadt am Solarpark "Wildensteiner Äcker"
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom
03.01.2022

012/2022

2.4.2. Erstellung einer C02-Bilanz für die Stadt Rottweil
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom
09.01.2022

013/2022

2.4.3. Neubau Aquasol und Freibad
- Antrag der Fraktion FWV vom 11.01.2022

014/2022

2.4.4. Klimaschutzmanager/in 015/2022



2.4.5.

2.4.6.

- Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom
16.01.2022

Finanzierung Planung und Bau einer Downhill-Radstrecke
- Einstellung einer 1. Planungs-/Baurate
- Antrag der CDU-Fraktion vom 24.01.2022
(nachträglich auf die Tagesordnung aufgenommen)

Erstellung eines 7. Leitbildes zu Klimaschutz und
nachhaltige Mobilität
- Antrag der Fraktion FWV vom 25.01.2022
(nachträglich auf die Tagesordnung aufgenommen)

022/2022

023/2022

3. Bebauungsplan BÜ 334/19 "Hölzle" - Offenlagebeschluss
(Vorlage ist zugestellt)

210/2021

Hinweise aufgrund der Corona-Pandemie:
Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung ist nicht-immunisierten Besuchern und
Teilnehmern der Zutritt zu der Sitzung nur unter Vorlage eines Testnachweises,
Antigen- oder PCR-Test, gestattet. Es gilt also die sogenannte 3G-Regelung.
Besucher und Teilnehmer haben die notwendigen Nachweise (geimpft, genesen
oder getestet) bei Eintritt vorzuzeigen in Verbindung mit einem amtlichen
Ausweisdokument z.B. Personalausweis. Impfnachweise sind in digital auslesbarer
Form vorzulegen. Die Anzahl der Besucher kann unter Umständen begrenzt werden.
Beim Zutritt und Verlassen des Gebäudes sowie während der Sitzung müssen die
Besucherinnen und Besucher dauerhaft eine Atemschutzmaske tragen (FFP2/
KN95/N95-Maske). Bei Krankheitssymptomen darf die Sitzung nicht besucht werden.
Die Erfassung der Kontaktdaten ist laut Verordnung nicht erforderlich, wir bitten die
Besucher jedoch, diese freiwillig zu hinterlassen. Die Sitzung findet in der Stadthalle
Rottweil statt, so dass die notwendigen Abstände eingehalten werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Broß
Oberbürgermeister


